


 
Insbesondere gelten die folgenden Bestimmungen: 
 

1. Vor der Hallenbenützung ist unbedingt mit dem Hauswart, Herr Walter Schierscher, T+423. 

792 81 05 Kontakt aufzunehmen. Bei der Gemeindekassa kann, gegen Entrichtung einer 

Kaution von CHF 50.00, ein Schlüssel für die Turnhalle Planken bezogen werden. 

2. Während der Mietdauer ist der Veranstalter für sämtliche Schäden, die von irgendeiner 

Person in den benützten Räumlichkeiten angerichtet werden, voll verantwortlich und der 

Gemeinde Planken gegenüber ersatzpflichtig. 

3. Die benützten Räumlichkeiten müssen in tadellosem Zustand hinterlassen werden. 

4. Die Geräte (Barren, Kästen, Bänke etc.) müssen jedes Mal an die dafür vorgesehenen Plätze 

zurückgestellt werden. 

5. Die Turnhalle Planken darf nur in Hallenschuhen mit heller Sohle betreten werden. Essen, 

Trinken und Rauchen ist in der Turnhalle und Garderoben verboten. 

6. Die Turnhalle bleibt an den Wochenenden geschlossen. 

7. Die Turnhalle bleibt in den Sommerferien und Weihnachtsferien vom 24. Dezember bis 7. 

Januar geschlossen. 

 

 
 
Planken,  
 
 
Für die Gemeinde Planken:                                      Für den/die Mieter/in: 
 
 
 
 
____________________________                           _______________________________ 
 
Brigitte Schaedler 
Gemeindesekretärin     
 
 
 
 


